
Der Landtag von Niederösterreich hat am ………………….. beschlossen:

Änderung des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 (NÖ ROG 2014)

Das NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (NÖ ROG 2014), LGBl. Nr. 3/2015, wird wie folgt

geändert:

Im § 53 Abs. 6 wird folgender Satz angefügt:

„Im Fall von Flughäfen gilt in diesen Fällen bis zur Festlegung einer Ersatzwidmung

kein Bauverbot, sondern die Widmung Bauland - Industriegebiet sowie für die

bestehenden und die allenfalls zur künftigen Erschließung erforderlichen

Verkehrsanlagen die Widmung Verkehrsfläche privat. Bei der Widmung ist die

bisherige und absehbare weitere Nutzung zu berücksichtigen.“


